
Betreuungsnetz Erlangen e.V.
➤ betreuen ➤ beraten ➤ begleiten

Rund eine Million Menschen in Deutschland sind der-
zeit auf Betreuung angewiesen – T endenz steigend.
Das Betreuungsnetz Erlangen wurde von engagierten
BürgerInnen gegründet, um Beratung und rechtliche 
Betreuung für Bewohner der Stadt Erlangen und im
Landkreis Erlangen-Höchstadt anbieten zu können. 
Dabei legen wir vor allem Wert auf die Qualität in der
Betreuung – im Sinne und zum Wohl der betroffenen 
Menschen. Neben der Führung von rechtlichen Betreu- 
ungen beraten unsere hauptamtlichen Mitarbeiter
ehrenamltiche Betreuer und informieren zu den
Themen Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.

Betreuungsnetz Erlangen e.V.
Sieglitzhofer Str. 9                Untere Bachgasse 5a
91054 Erlangen                      91325 Adelsdorf
Tel. 09131 90 718 0       09131 90 718 50

betreuungsnetz@gmx. .de
www  .betreuungsnetz.de

Manager/innen auf Zeit

Betreuerinnen und Betreuer haben die Aufgabe,
Menschen zu vertreten und zu unterstützen, die
krank, geistig oder körperlich behindert sind
oder unter psychischen Störungen leiden.
Aufgrund ihrer Einschränkungen finden sich die
Betroffenen in ihrem Leben oft nicht mehr
zurecht. Aus diesem Grund wird seitens des
Amtsgerichts eine Betreuung für sie eingerichtet. 

Als Manager/innen auf Zeit kümmern wir uns
um soziale und rechtliche Belange der Betroffe-
nen und unterstützen sie auf ihrem Weg in ein
selbst bestimmtes Leben. Wille und Wohl unse-
rer Klient/innen stehen für uns an erster Stelle –
nach diesem Leitsatz handeln und entscheiden
wir. 

Zu unseren Aufgaben gehört es, ein funktionieren-
des Netzwerk rund um die betreuten Menschen
aufzubauen. Deshalb setzen wir auf gute Koope-
rationen mit den Angehörigen, aber auch mit 
Kliniken, Pflegediensten, Haus- und Fachärzten,  
Pflegeheimen und sonstigen ambulanten und
stationären Einrichtungen. Wir haben einen
hohen Anspruch an unsere Arbeit und setzten  
deshalb auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Rechtliche Betreuung

Management auf Zeit

Betreuungsnetz
Erlangen e.V.

Wir sind Mitglied im paritätischen Wohfahrtsverband
und im Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht von: 

Informationen für Angehörige, Ärzte, Pflegedienste und Heime 
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Die Zusammenarbeit mit
Heimen und Pflegediensten

Betreuer/innen haben sicherzustellen, dass ihren
Klient/innen die bestmögliche Pflege zukommt.
Auch die Koordination verschiedener Dienste
zählt zu ihren Aufgaben. 

Nach der Auswahl des passenden Pflegeheimes
zählen folgende Tätigkeiten zu ihren Aufgaben:

➤ Probewohnen ermöglichen
➤ Beobachtung der neuen Wohnsituation
➤ Veränderungen herbeiführen, wenn 

erforderlich
➤ ständige Kontrolle der angewandten   

Pflege

Oftmals haben Betreuer/innen die Hoheit über
die Finanzen ihrer Klient/innen. Sie dokumentie-
ren Einnahmen und Ausgaben und verwalten das
Vermögen. In diesem Zusammenhang machen
sie auch Ansprüche gegenüber Dritten geltend
bzw. prüfen Rechnungen und Anträge.  

Was Betreuer/innen leisten  

Betreuung erfolgt immer in festgelegten Aufga-
bengebieten. Nur hierfür ist der Betreuer oder
die Betreuerin zuständig, in allen anderen Berei-
chen handeln die Klient/innen selbstverantwort-
lich. Schon von Gesetz wegen dürfen Betreuer/
innen ihre Klient/innen nicht in allen Angelegen-
heiten vertreten, sondern müssen auch Grenzen
ziehen. Keinesfalls zu den Aufgaben zählen pfle-
gerische Tätigkeiten, Fahrdienste, Einkaufen oder
das Plauderstündchen am Nachmittag.

Das Gesetz gibt Pauschalen vor, die eine be-
stimmte Stundenzahl pro Betreuung vorsehen.
Diese Stundenzahl liegt im Mittel bei drei Stun-
den pro Monat. In dieser Zeit müssen alle orga-
nisatorischen Aufgaben und die persöànlichen
Gespräche mit Klient/innen, behandelnden
Ärzt/innen, zuständigen Ämtern, Heimen oder 
Pflegediensten erledigt werden.

Die Hauptaufgabenkreise

Gesundheitssorge

Vermögensregelung

Heimangelegenheiten

Wohnungsangelegenheiten

Behördenangelegenheiten

Die Zusammenarbeit 
mit Ärzt/innen

Ärzt/innen dürfen bei nicht einwilligungsfähigen
Patient/innen nur mit Zustimmung des Betreuers
oder der Betreuerin handeln – so steht es im Gesetz.
Stehen medizinische Eingriffe oder Behandlungen be-
vor, müssen Betreuer/innen ihre Klient/innen beraten
und unterstützen bzw. stellvertretend für sie handeln. 

Betreuer/innen müssen umfassend über die medizini-
sche Situation informiert werden, z.B. über

➤ eindeutige Diagnose
➤ Chancen und Risiken der Behandlung
➤ alternative Behandlungsmöglichkeiten
➤ notwendige Medikamente und deren 

Auswirkungen
➤ Therapieplan

Betreuer/innen müssen für ihre Klient/innen z.B. 
➤ einen Behandlungsvertrag abschließen
➤ Einsicht in die Patientenunterlegen nehmen
➤ die Koordination zwischen stationärer und 

ambulanter Versorgung sicher stellen
➤ die Rehabilitation fördern 

Generell gilt: Solange ein betreuter Mensch in
bestimmten Situationen für sich selbst entschei-
den kann, ist die Einwilligung des Betreuers
oder der Betreuerin nicht notwendig.




